
 

 

Anzeige nach § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz 

Nach § 2 Abs. 2 LGastG besteht bei dem vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes bei Vorliegen eines 
besonderen Anlasses eine Anzeigepflicht bei der zuständigen Gemeinde. 

 Die Anzeige hat spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung zu erfolgen. 

Name / Verein (inkl. Vertretungsberechtigter Person) 

 

 

Ladungsfähige Anschrift 

 

 

Besonderer Anlass der Veranstaltung (Begründung) 

 

 

Ort der Veranstaltung (Straße, Hausnummer) 

 

 

Datum der Veranstaltung Uhrzeiten (Beginn und Ende) 
  

  

  

Für weitere Tage nutzen Sie bitte die Rückseite oder ein Extrablatt. 

  

Gastronomisches Angebot (Angebotene Getränke und Speisen) 

 

 

Kontakt für eventuelle Rückfragen (Telefon, E-Mail) 

 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der DSGVO-konformen Weitergabe der im Formular 
angegebenen Daten an die zuständigen Behörden zu. 

______________________________  ______________________________________ 

Datum      Unterschrift des/der Anzeigenden 

Gemeinde Schönwald im Schwarzwald Öffnungszeiten: 
Franz-Schubert-Straße 3   Montag – Freitag    09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
78141 Schönwald im Schwarzwald  Mittwoch     16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Telefon: 07722 8608-25 
E-Mail: monika.ganter@schoenwald.de 
Web:    www.schoenwald.net 
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